Michael Sunnus
Arbeitskampfrecht in Bewegung?

Alte Begriffe und Neue Rechtsprechung 

Das Arbeitskampfrecht ist in die Schlagzeilen geraten. Letzter Auslöser waren Streiks, zu denen die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) aufgerufen hatte. Sie wurden begleitet von teilweise aktionistisch anmutenden einstweiligen Verfügungen zeitgleich und zum gleichen Streitgegenstand angerufener erstinstanzlicher Arbeitsgerichte. Doch jenseits tagesaktueller Scharmützel gibt es Anzeichen für vorsichtige Neujustierungen der Rspr. hin zu einem gesellschaftliche Entwicklungen reflektierenden Grundrechtsverständnis. Jüngste Entscheidungen des BAG kontrastieren dabei allerdings mit einer merkwürdigen Renaissance diffuser Gemeinwohlbezüge in einem Teil der Literatur. Parallel gewinnt im europäischen Kontext die Auseinandersetzung um das Wechselverhältnis von Grundrechtsausübung und Verkehrsfreiheiten des EG-Vertrages bei transnational ausstrahlenden Kollektivmaßnahmen an Bedeutung. 

Ralf-Peter Hayen/Franz Christian Ebert
Zulässigkeit von Unterstützungsstreiks

Das Arbeitskampfrecht hat wieder "Konjunktur". Dies zeigen nicht nur die in Deutschland geführten arbeitsgerichtlichen Verfahren zur Feststellung der Gewerkschaftseigenschaft von konfessionellen oder Spartenorganisationen, wie etwa CGM oder UFO, über eine etwaige Beschränkung der gewerkschaftlichen Betätigungsfreiheit, wie jüngst hinsichtlich der Streikaktivitäten der Lokführergewerkschaft GdL, oder zur Tarifzuständigkeit und OT-Mitgliedschaft im Arbeitgeberverband. Dies gilt auch in und für Europa, wie die Verfahren "Viking" und "Laval" zeigen, in denen sich der EuGH zur gemeinschaftsrechtlich garantierten Koalitionsfreiheit geäußert hat. 

Fritz Schindele
Tarifpolitik auf den Kopf gestellt

Tarifliche Abweichung von equal pay in der Leiharbeit 

Wie man vor einigen Wochen der süddeutschen Presse entnehmen konnte, erfasst die Leiharbeit in München nun auch den Profi-Fußball. Der neue Hauptsponsor des TSV 1860 München ist ein österreichischer "Personaldienstleister". Im Sponsoring enthalten ist auch ein Angebot an die Fans, Arbeitsplätze zu vermitteln. Ist das Engagement einer Verleihfirma im Profi- Sport noch erwähnenswert ist, gehört der Einsatz dieser Beschäftigungsverhältnisse in den Betrieben mehr und mehr zum Alltag. Dort nimmt die Zahl Leiharbeitnehmer stetig zu. So meldet die Süddeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe v. 18. 6. 2007: "Einen Spitzenwert in der Branche erzielt BMW in seinem Leipziger Werk, wo 30 % der Beschäftigten Zeitarbeiter sind". 

